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Ordnung zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen für das Fach Mathematik  
vom 15. Dezember 2016 (Studienmodell 2011) 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310) hat die Fakultät für Mathematik der Universität Bielefeld in Verbindung mit der Prüfungs- und 
Studienordnung für das Bachelorstudium (BPO - Studienmodell 2011) an der Universität Bielefeld vom 1. September 2015 
(Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - Jg. 44 Nr. 15 S. 388), geändert am 15. 
August 2016 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - Jg. 45 Nr. 14 S. 219) diese 
Ordnung zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen (Anlage zu § 1 Abs. 1 BPO) erlassen: 
 
 

Artikel I 
Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Fach Mathematik vom 15. Februar 2012 (Studienmodell 2011; 
Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 41 Nr. 5 S. 67), geändert am 3. Dezember 
2012 (Studienmodell 2011; Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 41 Nr. 17      
S. 428) berichtigt mit Ordnung vom 15. Juli 2013 (Studienmodell 2011; Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – 
Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 42 Nr. 14 S. 272) und geändert am 15. September 2014 (Studienmodell 2011; 
Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 43 Nr. 16 S. 325) werden wie folgt 
geändert: 
 
1. Ziffer 1 erhält folgende Fassung: 
1. Überblick über die Bachelorstudiengänge (§§ 8-11 BPO) 

a. Bachelorstudiengang mit fachwissenschaftlicher Ausrichtung – Ziffer 4 
b. Bachelorstudiengang mit dem Berufsziel Lehramt an Grundschulen – Ziffer 5 
c. Bachelorstudiengang mit dem Berufsziel Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen – Ziffer 6 
d.  Bachelorstudiengang mit dem Berufsziel Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen – Ziffer 7 

 
2. Ziffer 4 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 
d. Kleines Nebenfach (30 LP) 

Kürzel Modultitel 
Empfohlenes 

Fachsemester, 
Beginn 

LP Notwendige 
Voraussetzungen 

24-AN1N Analysis I 1 o. 2 10  
24-LA1N Lineare Algebra I 1 o. 2 10  
24-ST 
oder 
24-B-ST 

Stochastik 3 10  

Stochastik 3 10  
Gesamtsumme 30  

Die weiteren Informationen zu den Modulen ergeben sich aus der Modulstrukturtabelle unter 8. sowie aus den 
Modulbeschreibungen. 

 
3. In Ziffer 7 Buchstabe b erhält die Profilphase folgende Fassung: 

Profilphase (§ 7 Abs. 2 BPO) 

Kürzel Modultitel 
Empfohlenes 

Fachsemester, 
Beginn 

LP Notwendige 
Voraussetzungen 

24-DGG1 Didaktik 5 10  
24-ST 
oder 
24-B-ST 

Stochastik 5 10  

Stochastik 5 10  
Gesamtsumme 60  

Die weiteren Informationen zu den Modulen ergeben sich aus der Modulstrukturtabelle unter 8. sowie aus den 
Modulbeschreibungen. 
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4. Ziffer 8 Modulstrukturtabelle wird um das folgende Modul ergänzt: 

Kürzel Titel LP 
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24-B-ST Stochastik 10  1 1   
 
5. Ziffer 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 6 Monate und gliedert sich in eine Vorbereitungsphase und 
eine Abschlussphase. In der Vorbereitungsphase erfolgt die Einarbeitung in das Themengebiet, in der 
Abschlussphase wird die Bachelorarbeit dann fertiggestellt. Der Umfang der Bachelorarbeit soll bei 
mathematischen Themen in der Regel zwischen 15 und 30 Seiten, bei mathematikdidaktischen Themen 
zwischen 30 und 50 Seiten betragen. Die Abschlussphase dauert 8 Wochen. Sie beginnt mit der Anmeldung 
der Arbeit im Prüfungsamt. Die Arbeit ist fristgerecht in dreifacher Ausfertigung abzugeben.“ 

 
6. In Ziffer 6 wird die Formulierung  

„Haupt-, Real- und Gesamtschulen“  
 
durch die Formulierung  
 
„Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen“ ersetzt.  

 
7. In den Ziffern 4, 5 und 6 wird der Satz  
 

„Die weiteren Informationen zu den Modulen ergeben sich aus der Modulstrukturtabelle unter 8. sowie aus dem 
Modulhandbuch.“ 

 
ersetzt durch den Satz 
 

„Die weiteren Informationen zu den Modulen ergeben sich aus der Modulstrukturtabelle unter 8. sowie aus den 
Modulbeschreibungen.“ 

 
Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die sich ab dem Wintersemester 2011/12 für eine 
Bachelorstudiengangsvariante im Fach Mathematik eingeschrieben haben. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultätskonferenz der Fakultät für Mathematik der Universität Bielefeld vom 
22. September 2016. 
 
Bielefeld, den 15. Dezember 2016 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer 




